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	Gesamt
	
	ge
	Allgemein:

Leider ist der Entwurf  zur DIN 18030 zu ausladend geworden, mit 57 Seiten ist er fast doppelt so stark wie die DIN Normen 18024 und 18025. Dies  und die Gliederung führen dazu, dass der Entwurf die notwendige Anwenderfreundlichkeit vermissen lässt. In das Bestreben um Deregulierung reiht sich der Entwurf nicht ein.

Ein Beispiel: Ein Architekt oder Planer, der gewillt ist, eine barrierefreie Treppe zu konstruieren, muss dazu nahezu den gesamten Entwurf studieren, er muss auf  9 verschiedenen Seiten unter 10 verschiedenen Punkten die Kriterien für eine barrierefreie Treppe zusammensuchen. Sicher nicht barrierefrei und für die Umsetzung kontraproduktiv.

Teil 4, Ergonomische Grundlagen verwirrt mehr als zu erklären und sollte gestrichen werden. (Siehe unten)

Teil 5 und 6: Die klare Gliederung in barrierefreie Wohnungen, rollstuhlgerechte Wohnungen und öffentlich zugängige Gebäude wurde leider aufgegeben. Damit hat der Entwurf zur DIN 18030 an Übersichtlichkeit und einfacher Handhabung verloren. Anwenderfreundlichkeit und Transparenz sind nicht gegeben. Dies erschwert die Umsetzung der Planungsanforderungen und kann für Planer und Bauherren zu Planungs- und Haftungsrisiken führen, sowie zu Schwierigkeiten für die Beauftragten 

der VkIB.
	Die Struktur und der Umfang zur DIN 18030 sollte grundlegend überarbeitet werden. 
	

	
	3 
	
	te
	Hier sollte der Begriff “Ausstattungen” (z.B. auf Seite 21 oben) aufgenommen und im Folgenden definiert werden.
	Ergänzen
	

	
	3.20
	
	te
	Ein Greifbereich ist grundsätzlich in 3 Dimensionen definiert.
	Greifbereich: dreidimensionaler Entfernungsbereich


	

	
	4 allgemein
	
	ge
	Dieser Teil versucht, den Lesern und Anwendern dieser Norm Verständnis für die Forderungen von Menschen mit Behinderungen nahe zu bringen. Dies geschieht zum Teil in der wissenschaftlichen Manier eines medizinischen Handbuches, so dass gefürchtet werden muss, dass sich mancher Leser überfordert abwendet. Dieses Niveau wird aber nicht durchgehalten. So ist es nicht richtig, dass “die Größe eines Sehobjektes immer abhängig von der Sehdistanz ist”. Die Größe eines Sehobjektes bleibt absolut, es erscheint nur größer oder kleiner. Manche Erkenntnisse (“Überanstrengung führt zur Erschöpfung.”)  erscheinen denn doch als trivial. Hier wäre weniger mehr gewesen. Gut gemeint kann der Text die Handbücher der allgemeinen Physiologie, Pathologie und Neuropsychologie doch nicht ersetzen und verwirrt mehr als zu erklären. Angesichts dieser Schwächen und der Tatsache, dass der vorliegende Entwurf zur DIN 18030 nahezu doppelt so stark ist wie die bestehenden DIN Normen 18024 und 18025 und auch insgesamt die Anwenderfreundlichkeit vermissen lässt, sollte auf diese Seiten gänzlich verzichtet werden.
	Teil 4 streichen mit Ausnahme Seite 14
(Bilder 1 und 2


	

	
	5.2.1
	
	ge
	Weil Prioritäten in 4.2.1. gemäß unseren Vorschlag gestrichen wurde.
	Nach 5.2 (S. 16)Prioritäten-Definition aus 4.2.1 (s.12) einfügen
	

	
	5.2.2
	Letzter Satz
	te
	“Das Verhältnis ... nicht mehr als 1:5 betragen.” In vorstehender  Tabelle wurde der Kontrast als Dezimalzahl definiert. Dies sollte konsequent weitergeführt werden.
	“ ... nicht mehr als 0,2 betragen.”
	

	
	5.2.4
	
	te
	Definition des Begriffes “Ausstattungen”  siehe Abschnitt 3
	Verdeutlichen
	

	
	5.3
	
	te
	„Im begründeten Einzelfall sind andere Maße in einem Bereich  von 85 cm  bis 105 cm vertretbar“

Das Achsmaß von Greifhöhen und Bedienhöhen sollte grundsätzlich eine Höhe von 85 cm aufweisen. Abweichungen von dieser Höhe sollten in den angesprochenen Einzelfällen zwischen den Beteiligten diskutiert werden. Keinesfalls dürfen sie Gegenstand einer Norm sein.

Tabelle 2: Zur Begegnung 180X180 cm gegenüber DIN 18024-1 eine wesentliche Verschlechterung
	Satz streichen
Die in der DIN 200X250 cm genannten Maße sind unbedingt einzuhalten.
	

	
	5.5
	
	te
	“Alle wesentlichen Eingänge zu Gebäuden und anderen baulichen Anlagen müssen stufenlos erreichbar sein, es sei denn, zwingende Gründe lassen dies nicht zu.”

Die stufenlose Erreichbarkeit sollte als Forderung erhalten bleiben, um Art. 3 Grundgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz zu erfüllen. Abweichungen müssen im Einzelfall diskutiert werden, dürfen aber nicht Gegenstand dieser Norm sein.
	Streichen: “ es sei denn, zwingende Gründe lassen dies nicht zu.” 
	

	
	6.1.2.3
	
	Ed
	“Es wird empfohlen, auch größere Wohnanlagen...”
	“auch” streichen
	

	
	6.1.4.1
	
	ge
	1. Satz
	„berücksichtigen“ streichen, einsetzen „müssen“
	

	
	6.1.4.2
	
	ge
	Es muss wie in DIN 18024-2 eine Aussage getroffen werden über die Anzahl von rollstuhlgerechten Zimmern; eine Staffelung ist dringend empfohlen.
	Es sind 3 von Hundert, mindestens jedoch 1 Zimmer nach den Kriterien der Kategorie B zu planen.
	

	
	6.1.4.2
	
	Te
	Um die Mindestflächen für Beherbergungsräumen zu minimieren, sollte zwischen Schlafräumen von Wohnungen und Wohnbereichen der Kategorie B und Hotelzimmern differenziert werden. Nach den angesprochenen Kriterien muss ein Schlafzimmer der Kategorie B 4,70 m Aufstelllänge für ein Doppelbett und seine Bewegungsflächen aufweisen. Werden jedoch in Beherbergungsbetrieben die Betten getrennt aufgestellt, so ist eine Bewegungsfläche von 1,50 m ausreichend und es ergibt sich eine Aufstelllänge von 3,50 m.

Der Kleiderschrank sollte Schiebetüren aufweisen, ebenso das Badezimmer. Ein Tisch sollte nach Bild 6 unterfahrbar sein und eine Höhe zwischen 75 cm und 77 cm aufweisen.
	6.1.4.3 In Beherbergungsräumen

Das Doppelbett muss auch getrennt in 2 Betten aufgestellt werden können. Die Bewegungsfläche zwischen den beiden Betten muss eine Breite von 150 cm aufweisen. Die Bewegungsfläche am Fußende der Betten muss mindestens 120 cm breit sein.

Kleiderschrank und Bad sollten Schiebetüren haben. Ein Tisch sollte nach Bild 6 unterfahrbar sein und eine Höhe zwischen 75 cm und 77 cm ü. OFF aufweisen.
	

	
	6.1.6.1.
	
	Te
	Die Anzahl von Sanitärräumen für Menschen mit Behinderungen sollte für öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten zumindest mit einer Empfehlung angesprochen werden. So könnte man sich an der im SGB IX in § 71 beschlossenen Pflichtquote orientieren, die den Prozentsatz der Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Arbeitnehmer festlegt.
	Die Anzahl der Sanitärräume für Menschen mit Behinderungen in öffentlich zugängigen Gebäuden und Arbeitsstätten sollte sich an der Pflichtquote des SGB IX orientieren, die den Prozentsatz der Beschäftigungspflicht schwerbehinderter Arbeitnehmer festlegt.
	

	
	6.1.6.1
	
	te
	Grundbedingung für Haltegriffe o.ä.: Tragfähigkeit von Decken und Wänden.
	Aufnehmen: Wände und Decken müssen tragfähig ausgebildet sein.
	

	
	Tabelle 3
	Spalten 2,3,4,5

 Zeile 1
	te
	Eine Bewegungsfläche ....  im schwellenlosen Duschplatz
	Um Adjektiv schwellenlos ergänzen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3, Zeile 1
	te
	Ein Abstand von 20 cm ist nicht ausreichend! 
	Auf der gegenüberliegenden Seite muss ein Abstand von mindestens 30 cm zur Wand oder zu anderen Sanitärobjekten gegeben sein.
	

	
	Tabelle 3
	Spalten 3,4,5

Zeile 2
	te
	Unterschiedliche Sitzhöhen machen die Sache komplizierter als sie ist.

Bei einer Festlegung sollten auch die zulässigen Toleranzen am Bau beachtet werden. Soll der Sitz nicht tiefer als 46 cm und nicht höher als 48 cm liegen, muss die Sitzhöhe mit 47 cm definiert werden. Werden dann die zulässigen Toleranzen (+/- 1 cm) addiert oder subtrahiert, werden die oben genannten Maße erreicht.
	Gleiche Sitzhöhen auf 47 cm Höhe.
	

	
	Tabelle 3
	Spalten 3,4,5

Zeile 2
	te
	Klapp-Stützgriffe:

Analog zur Sitzhöhe des WC`s sollte dann auch die Höhe der Stützgriffe eindeutig festgelegt werden.
	Gleiche Höhe der Stützgriffe: 84 cm
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3,4,5 Zeile 2
	te
	Klappstützgriffe:

Auch bei Wohnungen und Wohnbereichen der Kategorie B sollten beide Klappgriffe hochklappbar sein. Dies lässt für Menschen mit Behinderungen alle Optionen offen.

Das maximale Moment für die Klappstützgriffe sollte definiert werden.
	Auf jeder Seite muss ein in selbst gewählten Etappen hochklappbarer Stützgriff  montiert sein, der 15 cm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragt. Das maximale Moment sollte 2 Nm nicht übersteigen.
	

	
	Tabelle 3
	Spalten 4,5

Zeile 2
	ed
	“Anmerkung: Es wird empfohlen, einen Stützgriff anzuwenden, der mit wenig Kraftaufwand in selbst  gewählten Etappen hochklappbar und einrastbar ist.”

Weiter oben (S. 27) wird dieser Stützgriff bereits als unabdingbar gefordert.
	Anmerkungen streichen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3,4,5 Zeile 3
	te
	Die Tiefe des Waschtisches muss hier definiert werden.
	Die Tiefe des Waschtisches muss 55 cm betragen. Siehe auch Bild 6.
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3,4,5,

Zeile  3
	Te
	Die Spiegelunterkante sollte nicht mehr als 10 cm von der Oberkante des Waschbeckens entfernt sein.
	Einfügen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 5,

Zeile 4
	te
	Wenn in öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten Duschplätze geplant sind, benötigen sie auch einen Klappsitz. (Schulen und deren Sporthallen werden z.B. abends gerne auch von Behindertengruppen benutzt, die dann auch die Sanitärräume nutzen wollen.)
	Einfügen: Ein Klappsitz ist vorzusehen.
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3,4,5 Zeile 4
	te
	Analog zu Zeile 2 müssen neben den Klappsitzen Klappstützgriffe angebracht werden.
	Auf beiden Seiten des Klappsitzes sind in selbst gewählten Etappen hochklappbare Stützgriffe anzubringen, die 15 cm über die Vorderkante des Klappsitzes hinausragen. Sie sind in einer Höhe von 84 cm zu montieren, das maximale Moment darf 2 Nm nicht übersteigen. Die Befestigung der Stützgriffe muss einer Belastung von mindestens 1 kN im vorderen Bereich standhalten. Darüber hinaus sind auch senkrechte Haltegriffe vorzusehen.
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 4,5 Zeile 5
	te
	Urinale werden auch von Rollstuhlbenutzern genutzt! Abhängig von der Sitzhöhe der Rollstuhlbenutzer (45 – 55 cm) darf der vordere Rand des Urinals nicht höher als 43 cm sein. Die beidseitigen Haltegriffe dürfen bei der Anfahrt an das Urinal nicht hinderlich sein. Deshalb muss die Unterkante der Haltegriffe bei 90 cm ü. OFF liegen, die Ausladung der Haltegriffe darf 30 cm nicht übersteigen.
	Bei mindestens einem Urinal muss der vordere Rand auf 43 cm ü. OFF liegen. Das Urinal muss eine Ausladung von 45 cm aufweisen. Die Unterkante der beidseitigen Haltegriffe müssen in einer Höhe con 90 cm montiert werden. Die Ausladung der Haltegriffe darf 30 cm nicht übersteigen.
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 2,3 Zeile 6
	Te
	Einhebelstandarmatur ist vorzusehen
	Einfügen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte3,

Zeile 7
	te
	Haltegriffe: Hier wird die Nachrüstbarkeit von Haltegriffen gefordert, die bereits unter Zeile 4 Duschplätze als unabdingbar gesehen werden.
Kleiderhaken und Ablageflächen sind in Spalte 4 und 5 aufzunehmen. 


	Streichen

Hinzufügen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte 3, Zeile 8
	te
	Zur Notrufanlage gehört nicht nur der Sender sondern auch ein Empfänger, der bei Wohnanlagen im Allgemeinen nicht existent ist. Bei Wohnungen sollte man auf den Notruf verzichten und den Bewohnern individuelle Lösungen überlassen.


	Streichen
	

	
	Tabelle 3
	Spalte2, 3,4,5,

Zeile 10
	te
	Mechanische Lüftung sollten auch in Wohnungen der Kategorie A und B und bei Beherbergungsstätten entsprechend der DIN 18017eingeplant werden
	Ist durch DIN 18017 geregelt.
	

	
	Tabelle 3
	
	te
	Das in der DIN 18024-2, vorgesehene Wasserventil mit Wasserschlauch und Fusßbodenablauf muss wieder aufgenommen werden. Es fehlen die Hinweise auf die notwendigen Kleiderhaken.
	Einfügen Zeile 12:

Ein Wasserventil mit Wasserschlauch und ein Fußbodenablauf sind vorzusehen.

Die barrierefreie Toilettenkabine sollte mit Kleiderhaken in 85 cm und 150 cm Höhe und einer zusätzlichen 15 cm tiefen und 30 cm breiten Ablagefläche in 85 cm Höhe ausgestattet werden.
	

	
	Bild 11
	
	te
ed
	Der seitliche Abstand sollte für Wohnungen und Wohnbereiche der Kategorie B der gleiche sein wie für Beherbergungsstätten, nämlich 30 cm.

Bei öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten beträgt er nach Spalte 1, Zeile 5, 90 cm.
	Einheitlicher seitlicher Abstand von 30 cm sowohl bei Wohnungen und Wohnbereichen der Kategorie B wie bei Beherbergungsstätten: 30 cm.

Passus “und öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten “ streichen.
	

	
	Bild 12, 13
	
	te
	Hier sollte die Tiefe des Waschbeckens angegeben werden.
	Tiefe des Waschbeckens 55 cm.
	

	
	Bild 13
	
	te
ed
	Wie Bild 11:

Der seitliche Abstand sollte für Wohnungen und Wohnbereiche der Kategorie B der gleiche sein wie für Beherbergungsstätten, nämlich 30 cm.

Bei öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten beträgt er nach Spalte 1, Zeile 5, 90 cm.
	Wie Bild 11:

Einheitlicher seitlicher Abstand von 30 cm sowohl bei Wohnungen und Wohnbereichen der Kategorie B wie bei Beherbergungsstätten: 30 cm.

Passus “und öffentlich zugänglichen Gebäuden und Arbeitsstätten “ streichen.
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1.10
	
	te
	“Tisch- bzw. Tresenhöhe ....”

Hier sollte auch an die Möglichkeit eines Arbeitsplatzes für Menschen mit Behinderung gedacht werden.
	Tische und Tresen sollten zumindest in einem Teilbereich so ausgebildet sein, dass auf beiden Seiten eine Nutzung im Sitzen möglich ist.

Tisch: Unterfahrbarkeit nach Bild 6 mit 67 cm Höhe, Tischhöhe zwischen 75 cm und 77 cm.

Tresen: Unterfahrbarkeit nach Bild 6 mit 67 cm Höhe, Tresenhöhe zwischen 76 cm und 80 cm.
	

	
	6.1.11
	
	te
	“In Schwimmbädern und Sportstätten sind nach Geschlecht getrennte Kabinen notwendig.”

Das hat mit der Realität, in der die Umkleidebereiche nicht mehr nach Geschlecht getrennt sind nichts zu tun.
	Streichen
	

	
	6.1.13
	
	te
	Effiziente Besprechungspausen ergeben sich durch kurze Wege.
	Einfügen:

In räumlicher Nähe zu Besprechungsräumen sollte sich ein Sanitärraum nach 6.1.6,Tabelle 3, Spalte 5 (Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten) befinden.
	

	
	6.1.14
	Bild 15,16
	te
	Bild 15, 16: Darstellung nicht verständlich.
	Ändern.
	

	
	6.1.14
	
	te
	“Sitzplätze für Begleitpersonen sind neben dem Rollstuhlplatz vorzusehen
	Siehe Barrierefreies Bauen Teil 2 ,Seite 57
	

	
	6.1.15
	
	te
	“..mindestens jedoch ein Platz für Rollstuhlbenutzer.” Das ist zu wenig.
	“... mindestens jedoch zwei Plätze für Rollstuhlbenutzer.”
	

	
	6.2.2
	
	te
	„müssen sinngemäß“ ist ein Widerspruch in sich                   
	Sinngemäß streichen
	

	
	6.2.3.3
	Bild 17
	te
	
	Das Bild ist zu erläutern mit Markierungselement, Aufmerksamkeitsfeld, Trittstufe und Setzstufe
	

	
	6.2.4.1
	
	ed
	“Das Gefälle von Rampen darf maximal 6% betragen, siehe auch 5.8.”

Den Punkt 5.8 gibt es nicht.
	Korrigieren.
	

	
	6.2.6.2
	Tabelle 4

Drückerhöhe
	te
	Die Drückerhöhe muss generell bei 85 cm liegen. Etwaige Abweichungen sind nicht Aufgabe einer DIN Norm.
	Drückerhöhe 85 cm
	

	
	6.2.6.2
	Tabelle 4

Höhen von senkrechten Griffen
	te
	Der Bereich, in dem sich senkrechte Griffe an einer Türe befinden, kann durchaus größer sein, kann sogar die gesamte Höhe einer Türe erreichen. Damit aber auch Menschen in einer sitzenden Position einen senkrechten Griff gut erreichen können, muss dieser  eine untere Höhe von 80 cm aufweisen.
	Mindestens 80 – 105

Bilder 21 und 22 entsprechend ergänzen
	

	
	6.2.6.2
	Bild 22
	te
	Die Bewegungsflächen 200 x 200 cm sind unverständlich. Siehe auch Bild 10 DIN 18025, Teil 1.
	Korrigieren auf 150 x 150 cm.
	

	
	6.2.6.2
	Bild 23
	te
	Das lichte Öffnungsmaß muss zwischen Türblatt und Laibung 90 cm betragen, nicht – wie gezeichnet – zwischen Griff und Laibung!

Der Griff liegt zudem falsch. So, wie die Lage des Griffes gezeichnet wurde, kann es zu Quetschungen der Hand kommen.


	Lichtes Öffnungsmaß von 90 cm zwischen Ende des Türblattes und Laibung.

Lage des Türgriffes korrigieren.


	

	
	6.3.4
	Aufzugsanlagen
	te
	Widerspruch zwischen Zeichnung und Text: In Bild 26 ist die Höhe des Bedienungstableaus richtig mit 85 cm angegeben. Allerdings sollte auch hier auf mögliche Toleranzen verzichtet werden. Dies regelt die DIN 18202. Im  Text ist die Rede von einem Achsmaß in Höhe 90 cm über OFF. Dies ist nicht richtig!  Siehe auch nächsten Punkt unten.
	Höhe Bedienungstableau: 85 cm.

Bilder 26 mit 28 technisch einwandfrei beschriften mit z.B Vorderansicht, Seitenansicht, Seitenwand usw.
	

	
	6.3.4
	Bild 29
	te
	Damit auch Rollstuhlbenutzer mit eingeschränktem Greifbereich Aufzüge selbständig benutzen können, ist es notwendig, das Aufzugstableau möglichst niedrig zu halten. So sollte auch eine evtl. notwendige 2. Reihe von Bedientastern in einer erreichbaren Höhe liegen. Dazu darf  einmal die Höhe von 85 cm nicht überschritten werden. Zum zweiten sollte überlegt werden, ob nicht auch runde bzw. ovale Bedientaster zugelassen werden sollten: Dies würde es bei zweireihiger, versetzter Anordnung der Bedientaster erleichtern, den Abstand zwischen den Tastern zu verringern.
	Runde bzw. ovale Bedientaster im Bedienungstableau können bei versetzter Anordnung den vertikalen Abstand und damit auch die Höhenlage der Taster verringern. Sie sind deshalb quadratischen Tastern vorzuziehen.

Grundsätzlich sollte immer erst die untere Reihe der Bedientaster gefüllt sein, bevor eine zweite, obere Reihe begonnen wird. Sollte ein Aufzug eine größere Tiefe als 140 cm aufweisen, so können bis maximal 12 Bedientaster nebeneinander angebracht werden.
	

	
	6.3.4
	
	te
	Senkrechte Bedienungstableaus:

Für sehbehinderte oder blinde Menschen sollte grundsätzlich ein zweites, senkrechtes Bedienungstableau angebracht werden.
	Für sehbehinderte oder blinde Menschen sollte grundsätzlich ein zweites, senkrechtes Bedienungstableau angebracht werden. Es muss optisch und taktil kontrastierend ausgebildet sein.
	

	
	6.3.4
	
	te
	Für Rollstuhlbenutzer muss die optimale Anfahrbarkeit des Bedienungstableaus gewährleistet sein.
	Das Bedienungstableau muss grundsätzlich an einer Längsseite des Aufzugskorbes angebracht sein. Sollte sich auf Grund der Lage der Aufzugstüre eine Nische im Aufzugskorb ergeben, so darf diese auf Seiten des Tableaus nicht tiefer als 12 cm sein. Für beide Tableaus (waagrecht/senkrecht) ist – in Zugangsrichtung – die rechte Seite vorzuziehen.
	

	
	6.3.4
	
	te
	Ruftaster außen: Damit sehbehinderte oder blinde Menschen den außenliegenden Ruftaster leichter finden, sollte sich dieser immer rechts von der Aufzugstüre befinden.
	Außenliegende Ruftaster sollten sich immer rechts von der Aufzugstüre befinden.

Existieren 2 Ruftaster  mit Richtungsanzeiger (oben/unten), so müssen beide auf 85 cm Höhe und mit 50 cm seitlichen Wandabstand montiert werden. Dabei sollte der rechte Ruftaster grundsätzlich die Fahrtrichtung nach oben aufweisen.
	

	
	7.1.1
	
	ge
te
	Wir geben zu bedenken:
1. Die RAST 05 (S.7) ist selbst im Entwurf

2. Was ist beständiger RAST oder DIN

3. Die Antwort zu 2(hängt davon ab, welche Rechtsstellung die DIN 18030 erlangt.

4. Wir vermissen die Berücksichtigung des Fahrradverkehrs. 
	
	

	
	7.1.1
	Gehwege 3. Absatz
	te
	“Wichtige” Verkehrsflächen...

Wie werden “wichtige” Verkehrsflächen definiert? 

Alle Verkehrsflächen können wichtig sein.
	“Wichtige” streichen.

Verkehrsflächen müssen bei jeder Witterung gefahrlos zu nutzen sein.
	

	
	7.1.1
	
	Te
	Die allgemeine Bezeichnung „Baustellen“ muss auf das Notwendige und Sinnvolle begrenzt werden
	Baustellen in den bewohnten und fußläufigen Bereichen.
	

	
	7.1.2
	Borde
	re
	Letzter Satz, Seite 47 unten: Hinweis auf Bild 30 streichen
	Hinweis auf Bild 30 streichen
	

	
	7.1.3.2
	
	Te
	Anfügen ….und darf durch Schallrichtung die Gehrichtung  nicht irritieren
	
	

	
	7.2.1
	Pkw-Stellplätze
	te
	Seitenausstieg an Pkw-Stellplätzen: Für Menschen mit Behinderung ist es eine große Erleichterung, wenn der Bordstein längs des Pkw-Stellplatzes abgesenkt ist. Dies gilt für das Ein- wie das Aussteigen.
	An Behinderten-Stellplätzen für den Seitenausstieg muss der Bordstein auf gesamte Länge auf 3 cm abgesenkt sein.
	

	
	7.2.1
	Bild 34
	te
	Begründung siehe oben.
	Bordstein auf die gesamte Länge des Pkw-Stellplatzes auf 3 cm absenken.
	

	
	7.5.1.4
	Orientierungshilfen
	re
	Absatz 2, unten: Hinweis auf Bild 30 falsch, gemeint ist wohl Bild 31.
	Korrigieren, Bild 31.
	

	
	7.5.1.4
	
	ed
te
	Festlegung in DIN-Normen können durch Entwicklungen überholt werden.
	Einfügen in Abs. 2 Zeile 3 hinter Rippenplatte “nach heutigem Stand der Technik“
	

	
	7.5.1.6
	
	ed
	In der Aufzählung „Bundesfernstraßen“ einfügen
	Muss Tabelle 3 heißen
	

	
	7.5.2
	
	ed
	
	Muss Tabelle 3 heißen
	

	
	7.8.5
	
	
	6.2.6 muss heißen 6.2.6.2,      6.1.10 muss heißen 5.3
Abschnitt 7.9 ist entbehrlich
	Ändern
	


1
MB = Member body (enter the ISO 3166 two-letter country code, e.g. CN for China)
** = ISO/CS editing unit

2
Type of comment:
ge = general
te = technical 
ed = editorial 

NB
Columns 1, 2, 4, 5 are compulsory.
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